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die Unterstützung begrüßend, die das Regionalzentrum
im Berichtszeitraum gewährt hat, um die aufgrund des Ver-
trags über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)218 geschaffene kernwaffen-
freie Zone zu stärken, die Ratifikation und Durchführung der
bestehenden multilateralen Übereinkünfte im Zusammen-
hang mit Massenvernichtungswaffen voranzubringen und da-
bei behilflich zu sein sowie Projekte auf dem Gebiet der Frie-
dens- und Abrüstungserziehung zu fördern,

eingedenk der wichtigen Rolle des Regionalzentrums bei
der Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüs-
tungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene,

sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden,
Abrüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht,
zwischen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit
herbeizuführen,

in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regio-
nalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
ausreichende finanzielle Mittel sowie die nötige Kooperation
für die Planung und Durchführung ihrer Aktivitätenprogram-
me zu gewähren,

1. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung
für die Rolle, die das Regionalzentrum der Vereinten Natio-
nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik bei der Förderung der Aktivitäten der
Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des
Friedens, der Stabilität, der Sicherheit und der Entwicklung
bei seinen Mitgliedstaaten spielt;

2. bringt ihre Befriedigung über die Aktivitäten zum
Ausdruck, die das Regionalzentrum im vergangenen Jahr auf
dem Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Entwicklung
durchgeführt hat, und ersucht es, die von den Ländern der Re-
gion vorzulegenden Vorschläge zur Förderung vertrauensbil-
dender Maßnahmen, der Rüstungskontrolle und -begrenzung,
der Transparenz, der Abrüstung und der Entwicklung auf re-
gionaler Ebene zu berücksichtigen;

3. ersucht den Generalsekretär, aus dem ordentlichen
Haushalt ab dem Zweijahreszeitraum 2010-2011 die Unter-
stützung bereitzustellen, die erforderlich ist, um die Nachhal-
tigkeit der Kerntätigkeiten des Regionalzentrums sicherzu-
stellen, damit es sein Aktivitätenprogramm mandatsgemäß
durchführen kann;

4. dankt für die politische Unterstützung und die finan-
ziellen Beiträge, die das Regionalzentrum erhalten hat und
die für seinen Fortbestand unabdingbar sind;

5. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die
Staaten in der lateinamerikanischen und karibischen Region,
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge zur Stär-
kung des Regionalzentrums, seines Aktivitätenprogramms

und dessen Durchführung zu entrichten beziehungsweise die-
se Beiträge zu erhöhen;

6. bittet alle Staaten der Region, sich weiter an den Ak-
tivitäten des Regionalzentrums zu beteiligen, Punkte zur Auf-
nahme in sein Aktivitätenprogramm vorzuschlagen und dabei
von den Möglichkeiten des Zentrums stärkeren und besseren
Gebrauch zu machen, um die Herausforderungen zu bewälti-
gen, mit denen die internationale Gemeinschaft derzeit kon-
frontiert ist, damit die Ziele der Charta der Vereinten Natio-
nen im Hinblick auf Frieden, Abrüstung und Entwicklung
verwirklicht werden;

7. erkennt an, dass dem Regionalzentrum eine wichtige
Rolle bei der Förderung und Entwicklung der regionalen In-
itiativen zukommt, die die Länder Lateinamerikas und der
Karibik in Bezug auf Massenvernichtungswaffen, insbeson-
dere Kernwaffen, und konventionelle Waffen, einschließlich
Kleinwaffen und leichter Waffen, sowie den Zusammenhang
zwischen Abrüstung und Entwicklung vereinbart haben;

8. legt dem Regionalzentrum nahe, die Aktivitäten auf
dem wichtigen Gebiet der Abrüstung und der Entwicklung in
allen Ländern der Region weiter auszubauen;

9. hebt die Schlussfolgerung in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs an die Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung hervor, dass das Regionalzentrum durch
seine Aktivitäten seine Rolle als tragfähiger regionaler Ak-
teur unter Beweis gestellt hat, der den Staaten in der Region
dabei behilflich ist, die Sache des Friedens, der Abrüstung
und der Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik voran-
zubringen219;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

11. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in La-
teinamerika und in der Karibik“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/75

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 121 Stimmen bei 50 Ge-
genstimmen und 10 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/390, Ziff. 28)220:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Beli-
ze, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,

218 United Nations, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.

219 Siehe A/61/157, Ziff. 49.
220 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brunei Darussalam, Demokratische Republik Kongo, El Sal-
vador, Fidschi, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jordanien, Kambodscha, Kolumbien, Kuba, Kuwait, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Myanmar,
Nepal, Nicaragua, Philippinen, Samoa, Sudan und Vietnam.
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Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uru-
guay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen,
Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Armenien, Aserbaidschan, Japan, Kasachstan,
Kirgisistan, Marshallinseln, Republik Korea, Russische Födera-
tion, Serbien, Usbekistan.

63/75. Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes 
von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die größte
Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt,

eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichts-
hofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Drohung
mit oder des Einsatzes von Kernwaffen221,

überzeugt, dass ein multilaterales, universales und bin-
dendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Beseiti-
gung der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines ge-
eigneten Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur
endgültigen Beseitigung der Kernwaffen führen und so den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken würden,

sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika

zur Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Ver-
besserung des internationalen Klimas zu dem Ziel der voll-
ständigen Beseitigung der Kernwaffen beitragen können,

unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung222 heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen
teilhaben, in den internationalen Beziehungen zwischen den
Staaten Bedingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des
friedlichen Verhaltens der Staaten in internationalen Angele-
genheiten vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen
würden,

bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Re-
solutionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B
vom 14. Dezember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979,
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. De-
zember 1981 erklärt hat,

entschlossen, ein internationales Übereinkommen über
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung
und des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer endgül-
tigen Vernichtung herbeizuführen,

betonend, dass ein internationales Übereinkommen über
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer
Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen
Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten
Frist wäre,

mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz
auf ihrer Tagung 2008 nicht in der Lage war, die in der Reso-
lution 62/51 der Generalversammlung vom 5. Dezember
2007 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen,

1. ersucht die Abrüstungskonferenz erneut, Verhand-
lungen aufzunehmen, um Einigung über ein internationales
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umstän-
den zu erzielen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 63/76

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
Ziff. 28)223.

221 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.

222 Siehe Resolution S-10/2.
223 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Fidschi und Indonesien (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der
nichtgebundenen Länder sind).


